
Gemeinde Oberschöna 
Mit den Gemeindeteilen Oberschöna, Wegefarth, Kleinschirma, 

Bräunsdorf und Langhennersdorf im Landkreis Mittelsachsen 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beschlussvorlage Nummer:                            332/07-2024 

Bürgermeister Datum: 30.07.2024 

 Wiedervorlage:  

 Aktenzeichen:  

 Bezug-Nummer:  

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Gemeinderat 30.07.2024 Beschlussvorlage - öffentlich 

 

Betreff: 

Zustimmung des Gemeinderats zu einem gerichtlichen Vergleich mit der 
Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG, Am Steinberg 7, 09603 Großschirma 

Beschlussvorschlag – Entwurf für Diskussion 

Der Gemeinderat Oberschöna beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, einem 
gerichtlichen Vergleich mit der Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG,  
Am Steinberg 7, 09603 Großschirma mit folgendem Mindestinhalt zuzustimmen: 
 

1. Die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG, Am Steinberg 7, 09603 
Großschirma zahlt an die Haushalte der Gemeinde Oberschöna im Umkreis von 
1.700 m um die geplanten Windenergieanlagen jährlich einen Betrag in Höhe von 
0,1 ct/kWh mindestens jedoch insgesamt 30.000 EUR pro Jahr. 
 

2. Die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG, Am Steinberg 7, 09603 
Großschirma zahlt an die Gemeinde Oberschöna jährlich 0,2 Cent pro 
eingespeister Kilowattstunde nach § 6 EGG. 
 

3. Die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG, Am Steinberg 7, 09603 
Großschirma zahlt über einen Zeitraum von 10 Jahren an die Gemeinde 
Oberschöna jährlich 10.000 EUR. 
 

4. Es werden belastbare Rechtsnachfolgeklausen vereinbart. 
 

5. Sämtliche noch laufende gerichtliche und verwaltungsrechtliche Verfahren werden 
für erledigt erklärt. 
 

 



Sachverhalt: 
 
Die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG führen derzeit ein Bauvorhaben am 
Standort [Flurstücke 84/1, 88/4 Gemarkung Kleinschirma, Gemeinde Oberschöna] durch. 
Dieses Bauvorhaben stößt bei den Anwohnern auf Unmut, sie fürchten Einschränkungen 
der Lebensqualität und sehen insbesondere die Gefahr der Lärmbelästigung. Außerdem 
sind wegen der geplanten Windkraftanlangen mehre Gerichtsverfahren anhängig.  
 
Zur Beilegung der Streitigkeiten, wurde der Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG 
in der öffentlichen Sitzung vom 17.07.2024 vor dem Landgericht Chemnitz der in der 
Sondersitzung vom 09.07.2024 beschlossene Vergleichsinhalt unterbreitet. Die 
Mittelsächsischen Windpark GmbH & Co. KG zeigte sich vergleichsbereit, machte aber 
deutlich, dass das Angebot der Gemeinde Oberschön so nicht angenommen werden 
kann. Daraufhin erfolgte in der Sitzung eine intensive Verhandlung über die Bedingungen 
des Vergleichs.  
 
Die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG ist bereit an die von uns zu benennenden 
Haushalte der Gemeinde Oberschöna, im Umkreis von 1700 m um die Windanlagen, 
einen Betrag von insgesamt 0,1 Cent pro erzeugter kWh der Anlagen, mindestens jedoch 
30.000 EUR jährlich, zu zahlen. Dies betrifft alle Haushalte des Gemeindeteils 
Kleinschirma. 
 
Außerdem sollen an die Gemeinde Oberschöna für einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich 
10.000 EUR gezahlt werden. 
 
Darüber hinaus soll die Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG der Gemeinde 
Oberschöna ein Angebot nach § 6 EEG unterbreiten, mithin eine Beteiligung von 0,2 Cent 
pro Kilowattstunde für die eingespeiste Gesamtstrommenge der beiden Windräder. Da 
dieses Angebot nach § 6 EEG erfolgt, profitiert auch die Stadt Freiberg. Denn gem. § 6 
Abs. 2 EEG kann „betroffenen“ Gemeinden eine entsprechende finanzielle Beteiligung 
angeboten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich 
zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 
2 500 Metern […] befindet. Sind mehrere Gemeinden betroffen, müssen die 
Anlagenbetreiber allen betroffenen Gemeinden eine Zahlung anbieten. Die Höhe der 
angebotenen Zahlung pro Gemeinde erfolgt anhand des Anteils ihres jeweiligen 
Gemeindegebiets an der Fläche des Umkreises der Anlage. (§ 6 Absatz 2 Satz 2, 4, 5 
EEG) 
 
Mit diesem Vergleich sollen die gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten mit der  
Mittelsächsische Windpark GmbH & Co. KG beigelegt werden. Diese Notwendigkeit 
besteht aus Sicht der Gemeindeverwaltung aufgrund der Auswertung der 
Risikoeinschätzung der Kanzlei Petersen Hardraht Pruggmayer vom 03.07.2024. 
  


